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Kanton Uri. 63

auf den Vorschlag des Regierungsrates und den Bericht einer
Kommission,

besehließt:
§ 1. Der § 111 des Erziehungsgesetzes soll lauten:

Gemeinden, welche nicht in der Lage sind, ihren
Lehrpersonen freie passende Wohnungen zur Verfügung zu
stellen, haben ihnen dafür eine angemessene
Wohnungsentsehädigung auszurichten.

Die Wohnungsentsehädigung hat dem Betrage zu
entsprechen, welcher in der betreffenden Gemeinde für eine
passende Lehrerwohnung zu bezahlen ist.

Der Erziehungsrat setzt nach Einvernahme des Gemeinderates

und der Lehrerschaft die Höhe der Wohnungsentsehädigung

der einzelnen Gemeinde jeweilen für eine Amtsdauer

fest.

Für die Beschaffung des nötigen Brennmaterials hat die
Gemeinde den Lehrpersonen eine Entschädigung von
Fr. 200.— zu leisten, sofern sie ihnen nicht in natura neun
Ster Holz, in der Regel zu gleichen Teilen aus Tannen- und
Buchenholz bestehend, zur Verfügung stellt.

Der Lehrer ist nicht gehalten, das Holz zu beziehen,
sofern er dafür im Eigenbedarf keine Verwendung hat.

Für Gemeinden mit mehr als drei Einheiten Gemeindesteuer

übernimmt der Staat die Hälfte allfälliger aus
diesem Gesetze entstehender Mehrkosten.

$ 2. Der § 112 des Erziehungsgesetzes soll lauten:
Die staatliche Barbesoldung wird in zwölf

Monatszahlungen ausgerichtet. Das Gemeindebetreffnis der
Barbesoldung und die Wohnungs- und Holzentschädigung sind
monatlich oder vierteljährlich auszubezahlen.

<> 3. Dieses Gesetz tritt auf den 1. Juli 1926 in Kraft. Es
ist dem Regierungsrate zur Bekanntmachung, sowie —
vorbehaltlich einer allfälligen Volksabstimmung — zur Vollziehung
mitzuteilen und urschriftlich ins Staatsarchiv niederzulegen.

IV. Kanton Uri.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1926.
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